
BESCHLUSS DES RATES

vom 25. Oktober 2004

über den Abschluss des Abkommens in Form eines Notenwechsels zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Zeitpunkt der Anwendung
des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im

Bereich der Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regelungen gleichwertig sind

(2004/912/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 94 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 17 Absatz 2 des Abkommens zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft über Regelungen, die den in der Richtlinie
2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von
Zinserträgen festgelegten Regelungen gleichwertig sind,
bestimmt nach Maßgabe der in dem Abkommen festge-
legten Voraussetzungen, dass die Schweiz, und soweit
anwendbar, die Gemeinschaft dieses Abkommen ab
dem 1. Januar 2005 umsetzen und anwenden.

(2) Die Anwendung dieses Abkommens erfolgt gemäß Arti-
kel 18 Absatz 1 unter der Voraussetzung, dass bestimmte
abhängige oder assoziierte Gebiete der Mitgliedstaaten
sowie die Vereinigten Staaten von Amerika, Andorra,
Liechtenstein, Monaco und San Marino Regelungen
erlassen und durchführen, die den in der Richtlinie
oder dem Abkommen vorgesehenen Regelungen entspre-
chen oder gleichwertig sind. Wenn die Vertragsparteien
nicht gemäß Artikel 18 Absatz 2 mindestens sechs Mo-
nate vor dem in Artikel 17 Absatz 2 genannten Datum,
d. h. dem 1. Januar 2005, feststellen, dass die Voraus-
setzung erfüllt sein wird, so legen sie für die Zwecke von
Artikel 17 Absatz 2 einvernehmlich ein neues Datum
fest. Eine solche Feststellung wurde nicht getroffen.

(3) Nicht alle der betroffenen Drittländer werden in der Lage
sein, die Maßnahmen gemäß Artikel 18 Absatz 1 vor
dem 1. Januar 2005 umzusetzen. Darüber hinaus wird
die Schweiz das Abkommen erst ab dem 1. Juli 2005
umsetzen und anwenden können, vorausgesetzt, dass die
schweizerischen verfassungsrechtlichen Vorschriften bis
zu diesem Zeitpunkt erfüllt sind. Es ist davon auszuge-
hen, dass auch alle in Artikel 18 Absatz 1 des Abkom-

mens genannten Drittländer und abhängigen oder asso-
ziierten Gebiete die in jenem Absatz festgelegten Voraus-
setzungen bis zum 1. Juli 2005 erfüllen werden.

(4) In Übereinstimmung mit Artikel 18 Absatz 2 des Ab-
kommens sollte daher der 1. Juli 2005 als neues Datum
für die Zwecke von Artikel 17 Absatz 2 des Abkommens
festgelegt werden.

(5) Das Abkommen in Form eines Notenwechsels, mit dem
ein neues Datum zur Anwendung des Abkommens zur
Besteuerung von Zinserträgen festgelegt wird, sollte ge-
nehmigt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen in Form eines Notenwechsels zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft über den Zeitpunkt der Anwendung des Abkommens
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizer-
ischen Eidgenossenschaft über Regelungen, die den in der Richt-
linie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der
Besteuerung von Zinserträgen festgelegten Regelungen gleich-
wertig sind, wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens in Form eines Notenwechsels ist
diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be-
stellen, die befugt ist (sind), das Abkommen rechtsverbindlich
für die Gemeinschaft zu unterzeichnen.

Geschehen zu Luxemburg am 25. Oktober 2004.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

R. VERDONK

DEL 385/50 Amtsblatt der Europäischen Union 29.12.2004


